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ANGEBOTS- UND AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist eine längerfristige Preisbindung nicht möglich. Angebote sind ab Ausstel-
lungsdatum 6 Wochen gültig.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den im Angebot enthaltenen Fotos von Materialien und Pflanzen 
ausschließlich um Beispiele handelt.

Materialien aus Naturstein weisen Variationen in Farbe und Struktur auf. Die vorkommenden Adern, Poren, Farb- und 
Zeichnungsunterschiede geben zur Beanstandung keinen Anlass. Auch Betonstein kann produktionsbedingt und 
normgemäß leichte Abweichungen aufweisen. Gleiches gilt für bemustertes Material. 

Bei Verwendung von Pflasterfugenmörtel kann es, aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnungen bei Tempera-
turschwankungen, zu Flankenrissen zwischen Belag und Fugenmaterial kommen. Dies ist unvermeidbar und stellt 
keinen Ausführungsmangel dar. 

Oberboden kann trotz Siebung Steine oder Samen von Wildkräutern enthalten. Auch dies ist unvermeidbar und kein 
Beanstandungsgrund.

Sollten gesetzliche Grenzabstände bei Pflanzungen auf Kundenwunsch nicht eingehalten werden, übernimmt der 
Auftraggeber hierfür die Verantwortung. Ist keine Fertigstellungspflege oder Ähnliches beauftragt, so steht der Auf-
traggeber in der Verantwortung, die Pflanzung fachgerecht zu wässern und zu pflegen. Eine Anwuchsgarantie ist 
nicht gegeben. 

Bei Arbeiten auf Nachweis, werden Fahr-, Lade- und Arbeitszeiten gesammelt im Stundenlohn abgerechnet. Tages-
berichte und Rapportzettel werden auf Wunsch vorgezeigt. Sollte dies nicht vom Auftraggeber angefordert werden, 
gelten die Dokumente ebenfalls als anerkannt. Die Firma grünplus Garten- und Landschaftsbau GmbH behält sich 
vor, Teilleistungen und Materialien vorab oder im Bauverlauf in Rechnung zu stellen. Mit der Auftragserteilung wer-
den unmittelbar 30 Prozent der Angebotssumme fällig. Nicht im Angebot enthaltene Zusatzarbeiten werden, wenn 
nicht anders vereinbart, auf Nachweis abgerechnet.


